
Beschluss 0106 vom 28. April 2026

Die Stadtverordnetenversammlung

  
Tagesordnung I Punkt 12 der öffentlichen Sitzung am 28. April 2026

Antrags-Nr. 16-S-00-0010

Beschlussfassung über die Gültigkeit der Wahlen zur Stadtverordnetenversammlung, zu den 
Ortsbeiräten und zum Ausländerbeirat (§ 26 KWG, § 57 KWO); Wiederholungswahl im 
Briefwahlbezirk 99024 für die Ortsbeiratswahl

Antrag der Fraktionen CDU, SPD, Bündnis 90/Die Grünen, Die Linke, FDP und Volt

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:

1) Die Wahlen vom 15. März 2026 zur Stadtverordnetenversammlung, zu den Ortsbeiräten – 
mit Ausnahme der Ortsbeiratswahl Wiesbaden-Nordost - und zum Ausländerbeirat werden 
für gültig erklärt.

2) Im Ortsbezirk Wiesbaden-Nordost wird für den Briefwahlbezirk 99024 die Wiederholung der 
Wahl angeordnet (§§26 Abs. 1 Nr. 2 i. V. m. 30 KWG).

3) Der Revisionsausschuss wird beauftragt, sich mit einer technischen Verbesserung der 
Auszählungsvorgänge und einer Qualitätsoptimierung der Schulungen zu befassen, um 
eine Wiederholung von Vorkommnissen wie denen im Briefwahlbezirk 99024 für die 
Zukunft auszuschließen. Darüber hinaus sollen die Vorkommnisse in dem Briefwahlbezirk 
99024 aufgeklärt werden. 

Beschluss Nr. 0106

Der Antrag wird angenommen.   
 

- Dem Revisionsausschuss mit der Bitte Wiesbaden,     .05.2026
um weitere Veranlassung zu Nr. 3

- Dem Magistrat mit der Bitte um 
weitere Veranlassung zu Nrn. 1 und 2

Sofia Karipidou
stellvertretende Stadtverordnetenvorsteherin

Der Magistrat Wiesbaden,     .05.2026
-16 -

Dezernat VII
mit der Bitte um weitere Veranlassung
zu Nrn. 1 und 2

Gert-Uwe Mende
Oberbürgermeister
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